
Satzung 
  
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  
(1) Der Verein führt den Namen Förderverein Exxact e.V. (nachfolgend Verein genannt) und ist in das 
      Vereinsregister des Amtsgerichts Lübeck (VR 4606 HL) eingetragen. 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bargteheide.  
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
  
§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit  
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
       Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports durch die ideelle und materielle Förderung der  
      Exxact Intrasport gUG. Der Verein wird als Förderverein tätig und unterstützt die Aktivitäten der 
      Exxact Intrasport gUG und trägt zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Mitglieder bei. 
(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden, Beiträge, 
      Umlagen, Zuschüsse, sonstige Zuwendungen und weiterer erwirtschafteter Überschüsse und 
      Gewinne sowie deren Weiterleitung zur Förderung der steuerbegünstigten Zwecke im Sinne des 
      Absatzes 2. 
(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
      Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
      Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
      Vergütungen begünstigt werden.  
(6) Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlichen 
      demokratischen Grundordnung. Der Verein vertritt den Grundsatz weltanschaulicher Toleranz 
      sowie parteipolitischer Neutralität. Er fördert die soziale Integration aller Menschen.  
      Der Verein tritt extremistischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Bestrebungen entschieden 
      entgegen. Der Verein bietet nur solchen Personen eine Mitgliedschaft an, die sich zu diesen 
      Grundsätzen bekennen. 
(7) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an eine 
      juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die 
      es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und zwar für die Förderung des 
      Frauensports, zu verwenden hat (§ 2 Abs. 7). 
 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  
(1) Mitglieder des Fördervereins können natürliche und juristische Personen werden, 
      die bereit sind, den Verein ideell und finanziell zu unterstützen. 
(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an 
      den Vorstand zu richten ist. Bei Minderjährigen ist der Antrag auch von deren gesetzlichen 
      Vertretern zu unterschreiben. Diese müssen sich durch gesonderte schriftliche Erklärung zur 
      Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den Minderjährigen verpflichten.  
 (3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des 
       Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen.  
 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt aus dem Verein.  
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber der Vorsitzenden. Bei  
      Minderjährigen ist die Austrittserklärung durch die gesetzlichen Vertreter abzugeben. Der Austritt 
      kann nur zum Ende einer Laufzeit erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von zwei Monaten 
      einzuhalten ist.  



(3) Ein Ausschluss aus dem Verein ist unter folgenden Umständen möglich: 
      ein 3-monatiger Zahlungsrückstand des Mitgliedsbeitrags; bei erheblichen Verletzungen 
      satzungsmäßiger Verpflichtungen, bei schwerem Verstoß gegen die Interessen und das Ansehen 
      des Vereins, bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereins, insbesondere 
      bei Kundgabe rechtsextremistischer, rassistischer oder fremdenfeindlicher Gesinnung,  
      einschließlich des Tragens beziehungsweise Zeigens rechtsextremer Kennzeichen und Symbole. 
 
      Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.  
      Gegen den Beschluss kann innerhalb von einer Frist von 2 Wochen nach Mitteilung des 
      Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung 
      entscheidet.  
 
  
§ 5 Mitgliedsbeiträge  
(1) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der  
      Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache 
      Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden, stimmberechtigten Vereinsmitglieder 
      erforderlich.  
(2) Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der 
      Mitgliederversammlung festgesetzt.  
(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit.  
(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise 
      erlassen oder stunden.  
 
  
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
(1) Die Mitglieder sind berechtigt vergünstigt, an den Veranstaltungen des Vereins zu teilzunehmen 
      und die Arbeit des Vereins mitzugestalten. Außerdem sind sie berechtigt an den Versammlungen 
      teilzunehmen, Anträge zu stellen und über satzungsändernde Beschlüsse mitzubestimmen.  
      Sie sind verpflichtet, den Verein nach besten Kräften zu unterstützen und den Mitgliedsbeitrag zu 
      entrichten. 
(2) Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die vom Verein erlassenen Sport-, 
      Beitrags- und Hausordnungen zu beachten.  
 
  
§ 7 Organe des Vereins  
(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  
 
 
§ 8 Vorstand  
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus zwei Mitgliedern, der Vorsitzenden und ihrer 
      Stellvertreterin.  
(2) Der Verein wird durch die Vorsitzenden vertreten. Die Vertretungsmacht des Vorstands ist in der 
      Weise beschränkt, dass zu Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über 5.000 EUR die 
      Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist.  
(3) Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über ihre Höhe entscheidet die 
      Mitgliederversammlung.  
(4) Wählbar in ein Amt sind nur Vereinsmitglieder, die sich zu den Grundsätzen (§ 2 Zweck, 
      Gemeinnützigkeit) des Vereins bekennen und für diese innerhalb und auch außerhalb des Vereins 
      eintreten. 
 
 
 
 



§ 9 Zuständigkeit des Vorstands  
(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
       Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbes. folgende Aufgaben:  
 
a)    Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der  
       Tagesordnung;  
b)    Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;  
c)    Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts;  
d)    Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.  
  
  
 § 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstands  
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von 
      der Wahl an, gewählt. Er/Sie bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Zu 
      Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung 
      der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.  
(2) Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.  
 
 
§ 11 Beschlüsse des Vorstands  
(1) Der Vorstand beschließt durch Beschluss der Vorsitzenden.  
 
 
§ 12 Mitgliederversammlung  
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.  
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 
      Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 25 % der Mitglieder dies beim Vorstand in Textform 
      unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in 
      Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die 
      Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied 
      als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene 
      Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Die Einberufung der 
      Mitgliederversammlung kann auch durch E-Mail an die Mitglieder erfolgen, wenn diese eine E- 
      Mail-Adresse hinterlegt haben; hierbei ist ebenfalls eine Frist von zwei Wochen beginnend mit 
      dem Tag nach der Versendung einzuhalten. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als  
      zugestellt, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse      
      gerichtet ist.  
      Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Beschlussvorlage allen 
      Mitliedern per E-Mail mit einer Frist von 2 Wochen zur Stimmabgabe vorgelegt.  
      Stimmabgaben, die nicht bis zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als Enthaltungen.  
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für    
      alle Aufgaben zuständig, sofern spezielle Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen 
      Vereinsorgan übertragen wurden.  
      Ihr sind insbesondere die Jahresabrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die 
      Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen.   
      Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 
      Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung 
      einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung 
      zu berichten. Die Mitgliederversammlung entscheidet auch über Strategie und Aufgaben des 
      Vereins, Satzungsänderungen, Auflösung des Vereins, Beiträge, Beteiligungen, Aufnahmen von 
      Darlehen, Beteiligungen und alle Geschäftsordnungen des Vereins und alle Geschäftsordnungen 
      des Vereins.  
 



(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig – ohne Rücksicht auf 
      die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder.  
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse (mit Ausnahme von Satzungsänderungen und 
      bei Auflösung des Vereins) mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
      abgelehnt. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf 
      ein anderes Mitglied übertragen werden. Die Vollmacht ist nur gültig, wenn sie vor Beginn der 
      Mitgliederversammlung vorgelegt wurde. Kein Mitglied darf aber mehr als drei Stimmen auf sich 
      vereinen. Die eigene und die übertragenen Stimmen können nur einheitlich abgegeben werden. 
      Die Stimmrechtsübertragung kann nur für die jeweilige Mitgliederversammlung insgesamt 
      übertragen werden.  
 
  
§ 13 Satzungsänderungen  
(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Dreiviertel Mehrheit der erschienenen 
      Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung 
      nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur 
      Mitgliederversammlung hingewiesen wurde.  
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen  
      Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese  
      Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mitgeteilt werden.  
 
 
§ 14 Protokollierung von Beschlüssen  
(1) Die von Mitgliederversammlungen und dem Vorstand gefassten Beschlüsse sind schriftlich 
      niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.  
 
  
§ 15 Datenschutz  
(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben: 
      Name, Adresse, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Kontodaten. Diese Daten werden 
      im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert.  
(2) Falls der Verein einem Netzwerk oder einem Verband beitreten sollte, muss der Verein die Daten 
      seiner Mitglieder (Name, Vorname, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer) an den Verband 
      weitergeben.  
(3) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur nach 
      entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten von Mitgliedern 
      aus, die einer Veröffentlichung widersprochen haben.  
 
 
§ 19 Auflösung des Vereins  
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 
      Vierteln der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder beschlossen werden.  
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, ist die Vorsitzende die 
      vertretungsberechtigte Liquidatorin  
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an eine 
      juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die 
      es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und zwar für die Förderung des 
      Frauensports, zu verwenden hat (§ 2 Abs. 7). 
 
 
  
Bargteheide, den  
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